
  
 

 

AKD Gebäudereinigung 
Glas- und Gebäudereinigung 
Darmstädter Str. 112  
64625 Bensheim 
 

Telefon: +49 (0) 6251 82 58 949 
Mobil:  0176 43 13 6363 
E-Mail: info@akd-reinigungsservice.de 
Website: www.akd-reinigungsservice.de 

Unser Büro ist telefonisch von Montag bis Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr erreichbar. 

AKD REINIGUNGSSERVICE  
 

Glas- und Gebäudereinigung                     

Grünpflege – Winterdienst 

Meisterbetrieb 

Darmstädter Str. 112 

64625 Bensheim 

Tel. +49 (0) 6251 82 58 949 

info@akd-reinigungsservice.de 

www.akd-reinigungsservice.de 

 

 

 

An alle Kunden der                                                                                                                  
Firma AKD Reinigungsservice / Gebäudereinigung 
 

Bensheim, 25.03.2025 

 
 

 

Bestätigung Zahlung Mindestlohn und Tariftreue 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bestätigen wir, dass die Firma AKD Reinigungsservice / Gebäudereinigung die gesetzlichen 
Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) sowie die Bestimmungen des allgemeinverbindlichen 
Lohntarifvertrags für das Gebäudereiniger-Handwerk vollumfänglich einhält. 

Unsere Beschäftigten werden mindestens entsprechend der gültigen tariflichen Regelungen entlohnt. 
 
Aktuelle tarifliche Mindestlöhne (bundeseinheitlich): 

Lohngruppe 1: 

ab 01.01.2025: 14,25 € brutto pro Stunde 
ab 01.01.2026: 15,00 € brutto pro Stunde 

Lohngruppe 6: 

ab 01.01.2025: 17,65 € brutto pro Stunde 
ab 01.01.2026: 18,40 € brutto pro Stunde 

Diese Löhne gelten für alle gewerblich Beschäftigten, unabhängig von einer Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft oder einem Arbeitgeberverband. 
 
Weitere Zusicherungen: 

 Wir halten sämtliche gesetzlichen Aufzeichnungspflichten gemäß § 17 MiLoG ein und 
dokumentieren Arbeitszeiten vollständig und transparent. 

 Die Auszahlung der Löhne erfolgt spätestens zum 15. des Folgemonats, wie im Tarifvertrag 
geregelt. 

 Nachunternehmer werden von uns nur beauftragt, wenn diese ihrerseits schriftlich zusichern, 
dass sie die geltenden Mindestlohn- und Tarifverpflichtungen einhalten. 

 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß § 13 MiLoG in Verbindung mit § 14 AEntG eine 
Haftung für Nachunternehmer besteht. 

 In unserem Betrieb finden keine Formen von Schwarzarbeit oder Kinderarbeit statt. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


